
 
 

Öffentliche Auflage 
 
Der Gemeinderat hat gestützt auf Art. 23ff. 
des kantonalen Planungs- und Baugesetzes 
(sGS 731.1; abgekürzt PBG) am 21. Dezem-
ber 2021 erlassen: 

- Sondernutzungsplan Verzicht  
Gewässerraumfestlegung Rainbach 

 

Auflageort des Projekts: 
Gemeindehaus Nesslau, Dachgeschoss 
 

Auflagefrist:  
10. Januar 2022 bis 8. Februar 2022 
 

Die Unterlagen sind während der Auflagefrist 
ebenfalls auf der Website der Gemeinde 
(www.nesslau.ch/Neuigkeiten) einsehbar.  
 

Grundeigentümer im Umkreis des Planungs-
perimeters erhalten in diesen Tagen eine per-
sönliche Anzeige. 
 

Einsprachen: 
Einsprachen sind innert der Auflagefrist 
schriftlich und begründet beim Gemeinderat 
Nesslau, Hauptstrasse 24, 9650 Nesslau einzu-
reichen. Zur Einsprache ist berechtigt, wer ein 
eigenes schutzwürdiges Interesse dartut. Die 
Einsprache hat eine Begründung sowie einen 
Antrag zu enthalten.  

 
 

Aus dem Gemeinderat 
 

SNP Gewässerraum Luteren Auguet 
Im Abschnitt Luteren angrenzend an die Eisen-
bahnbrücke ist der Bau eines Nebengebäudes 
südlich der Austrasse in Nesslau geplant. Für 
den betroffenen Teil sowie die bachabwärts lie-
genden Abschnitte muss deshalb der Gewäs-
serraum festgelegt werden. Die Länge des Ab-
schnitts beträgt knapp 700 Meter. Dazu wurde 
der Sondernutzungsplan (SNP) Gewässerraum 
Luteren Auguet ausgearbeitet. Für die Bevölke-
rung besteht nun die Möglichkeit, vom 5. bis 
17. Januar 2022 die Projektunterlagen auf der 
Website der Gemeinde unter der Rubrik Mit-
wirkungen oder im Gemeindehaus (Dachge-
schoss) einzusehen. Allfällige Eingaben können 
während der Mitwirkung schriftlich beim Ge-
meinderat eingereicht werden. 

 
 

Aus dem Gemeinderat 
 
Teilstrassenplanverfahren Büchel 
Im Büchel, Stein, ist der Bau eines neuen Einfami-
lienhauses geplant. Insgesamt sollen am Büchel-
weg rund vier bis fünf Wohnhäuser erschlossen 
werden. Folglich hat der schmale Kiesweg einer 
breiteren Strasse zu weichen. Mittels Teilstrassen-
planverfahren wird der Gemeindeweg in eine Ge-
meindestrasse 3. Klasse umklassiert. Zudem ist 
vorgesehen, den Weg ab Ende der landwirtschaft-
lichen Gebäude bis Geisswis aufzuheben. Für die 
Bevölkerung besteht im Rahmen einer Mitwir-
kung auch hier die Möglichkeit, ab sofort die Pro-
jektunterlagen auf der Website der Gemeinde un-
ter der Rubrik Mitwirkungen oder im Gemeinde-
haus (Dachgeschoss) einzusehen. Allfällige An-
träge sind bis 19. Januar 2022 an den Gemeinde-
rat zu richten. 
 

Leitung für Betreibungsamt gesucht 
Innerhalb der Verwaltung ist eine organisatori-
sche Veränderung geplant, weshalb wir eine mo-
tivierte, belastbare Persönlichkeit für die Führung 
des Betreibungsamtes suchen: 

Leiter/in Betreibungsamt 
(50 bis 80 Stellenprozente) 
Ja nach Fähigkeiten können Sie weitere Auf-
gaben übernehmen. 
 

Die Bewerbungsfrist läuft bis 18. Januar 
2022. Informationen zur Stelle finden Sie un-
ter www.nesslau.ch. 

 

Nachbarschaftshilfe mit ZeitGut 
Nachbarschaftliche Hilfe ist wichtig und soll geför-
dert werden. Aus diesem Grund ist die Gemeinde 
per 1. Januar 2022 als Kollektivmitglied der Ge-
nossenschaft «ZeitGut Toggenburg» beigetreten. 
Der Gemeinderat erachtet die Leistungen der Ge-
nossenschaft als gesellschaftliche Bereicherung. 
Diese sucht nun aktive Neumitglieder in unserer 
Gemeinde. Sie sind also gefragt. Als Mitglied von 
«ZeitGut Toggenburg» können Sie Freiwilligenar-
beit leisten, indem die dafür aufgewendeten Stun-
den auf ein persönliches «Zeit-Konto» gutge-
schrieben werden.  

 
 

Aus dem Gemeinderat 
 
Bei einem späteren Bedarf können Sie also selber 
auf Unterstützung zählen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Unter www.zeit-
gut-toggenburg.ch finden Sie detaillierte Informa-
tionen. Für Fragen oder Anliegen steht Ihnen Silvia 
Frick (T 071 988 39 43 / info@zeitgut-toggen-
burg.ch) gerne zur Verfügung. Machen Sie mit! 
 

Smart Villages, Smart Region 
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Berg-
gebiete (SAB) hat in Zusammenarbeit mit weite-
ren Alpenländern das Projekt «Smart Villages, 
Smart Region» entwickelt. Damit sollen ortsspezi-
fische Lösungen im Bereich der Digitalisierung für 
Gemeinden oder Regionen realisiert werden. Das 
Angebot richtet sich primär an Gemeinden im 
Berggebiet. In der Surselva beispielsweise wurde 
das Projekt bereits durchgeführt. In Zusammenar-
beit mit der Region Toggenburg hat sich Nesslau 
gemeinsam mit weiteren Regionsgemeinden ent-
schieden, ebenfalls beim digitalen Projekt mitzu-
machen. Dazu musste eine externe Fachperson 
bestimmt werden. Die Kosten pro Gemeinde be-
laufen sich auf rund Fr. 3'000.00. Sind wir auf das 
Ergebnis gespannt. 
 

Abwasserkanäle prüfen und reinigen 
Abwasserleitungen und Abwasserschächte sind 
regelmässig auf ihren Zustand zu überprüfen und 
bei Bedarf zu reinigen. Der Gemeinderat hat der 
Mökah Kanalreinigung AG für die Gebiete Bühl, 
Krümmenswil und Stein einen entsprechenden 
Auftrag erteilt. Die Kosten belaufen sich auf rund 
Fr. 120'000.00. 
 

Beteiligung an Lawinenverbauung 
Um die Kantonsstrasse zwischen Stein und Alt 
St. Johann sowie tangierte Höfe zu schützen, 
brachten unsere Vorfahren in den Vierzigerjahren 
am Nordhang des Mittagbergs temporäre Lawi-
nenverbauungen an. Damit auch in den kommen-
den Jahren der Unterhalt, die Pflege und der 
Schutz sichergestellt sind, beteiligt sich die Ge-
meinde an einem weiteren Aufforstungs- und Ver-
bauungsprojekt des Kantonsforstamtes mit einem 
Beitrag von rund 25 Prozent der Gesamtkosten, 
was ca. Fr. 25'000.00 ausmacht. 

 
 

Aus dem Gemeinderat 
 
Verschiedene Beiträge 
Der Gemeinderat hat in den letzten Wochen im 
Rahmen des Budgets 2021, aber auch bereits für 
dieses Jahr mit Vorbehalt der Zustimmung der Bür-
gerschaft an der Bürgerversammlung, verschie-
dene Beiträge gesprochen: 
- Strassensanierung Afrüti-Tryen-Strasse  
- Strassensanierung Gillweg 
- Toggenburger OL Weekend 2022 auf der Wol-

zenalp 
- Gospelchor Rhythm and Glory (ausserordentli-

cher Beitrag) 
- Midnight Sports Obertoggenburg für Saison 

2021/22 (Bezug aus van Calker-Fonds) 
- Pro Senectute Wil & Toggenburg: Erhöhung Kos-

tendach (teilweiser Bezug Fonds für das Alter) 
 
 

Aus der Schule 
 

Verbot für landwirtschaftliche Fahrzeuge 
Es fahren immer wieder landwirtschaftliche Fahr-
zeuge auf dem Schulareal auf, sei dies zum Trans-
port von Werkarbeiten, Reparaturarbeiten an den 
Geräten oder für den Schulabschluss. Dabei 
kommt es häufig zu gefährlichen Situationen mit 
Schülerinnen und Schülern, die zu Fuss auf dem 
Weg zur Schule oder nach Hause sind. 
Da der Schulträger die Aufsichtspflicht der Schüle-
rinnen und Schüler auf dem Schulareal trägt und 
somit auch für Schäden, Unfälle usw. haftbar ge-
macht werden kann, duldet der Schulrat seit 1. Ja-
nuar 2022 auf dem Schulgelände keine Motorfahr-
zeuge mehr, welche von Schülerinnen und Schü-
lern gelenkt werden. Motorfahrzeuge im Sinne des 
Strassenverkehrsgesetzes (Art. 7, SR 741.01) ist je-
des Fahrzeug mit eigenem Antrieb (Traktoren, Mo-
fas, Motorkarren, Arbeitskarren, Jeep, Quad - Liste 
nicht abschliessend). 
Das Schulareal beginnt ab dem Aussteige- und Ein-
steigeort Schulbus oder Postauto und geht bis zum 
Oberstufenzentrum und der Primarschule Büelen. 
Für den Schulweg der Kinder tragen aber nach wie 
vor die Eltern die Aufsichtspflicht. 
Bei Widerhandlungen kann der Schulrat Bussen 
aussprechen oder die Polizei beiziehen. 

http://www.nesslau.ch/Neuigkeiten
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Aus dem Einwohneramt 
 

Geburt 
Dormond Isaac, geb. 22.11.2021 in Wil, 
Sohn des Dormond Viktor und der Dormond 
Line, wohnhaft in Neu St. Johann, Speer-
strasse 2 

Trauungen 
Louis Vanessa, wohnhaft in Nesslau, Haupt-
strasse 61 und Boneshta Florent, wohnhaft 
in Kosovo, getraut am 14.10.2021 in 
Gjakovë (Kosovo) 

Wickli Jörg und Scherrer Martina, wohnhaft 
in Neu St. Johann, Hof 1008, getraut am 
19.11.2021 in Nesslau 

Josi Sandra, wohnhaft in Neu St. Johann, 
Gähwiesstrasse 4 und Heierli Christian, 
wohnhaft in Waldkirch, getraut am 
26.11.2021 in Wattwil 

Todesfälle 
Rutz-Frehner Erika, geb. 03.04.1948, verhei-
ratet, wohnhaft gewesen in Nesslau, Chur-
firstenweg 3, gest. am 05.11.2021 in Ness-
lau 

Grob Josef, geb. 25.08.1936, ledig, wohn-
haft gewesen in Ennetbühl, Gublen 863, 
gest. am 05.11.2021 in St. Gallen 

Egloff Bruno, geb. 23.07.1952, verheiratet, 
wohnhaft gewesen in Neu St. Johann, Tog-
genburgerstrasse 28, gest. am 20.11.2021 in 
Nesslau 

Meyer-Fehr Marlise, geb. 18.07.1930, ver-
heiratet, wohnhaft gewesen in Nesslau, 
Bahnhofstrasse 11, gest. am 26.11.2021 in 
Nesslau 
 
 

Anlässe und Termine 
 
Samstag, 08.01.2022, 19.45 - 22.45 Uhr, 
Midnight, Turnhalle Stein 

Mittwoch, 12.01.2022, 19.30 Uhr, Treff 12: 
Luminawa, Restaurant Sternen, Nesslau 

Samstag, 15.01.2022, 19.45 - 22.45 Uhr, 
Midnight, Turnhalle Stein 

Sonntag, 16.01.2022, 17.00 - 18.00 Uhr, 
Neu St. Johanner Konzerte, Kirche Nesslau 
(Infolge Renovationsarbeiten der Klosterkir-
che findet das Konzert in der Nesslauer Kir-
che statt.) 
 
 

Birnel-Aktion 
 

Preis: 60 g Glas Fr. 1.90 
 250 g Dispenser Fr. 5.00 
 500g Glas Fr. 9.00 
 1 kg Glas Fr. 14.00 
 5 kg Kessel Fr. 55.00 
 12.5 kg Kessel Fr. 125.00 
 

Alle Einheiten sind auch als BIO-Produkte er-
hältlich. Bitte bestellen Sie Ihren Jahresbedarf 
bis 31. Januar 2022 bei Trudy Rohner, Nesslau, 
Tel. 071 994 11 55 (abends). 

 
 

Aus dem Gemeinderat 
 

Feuerschutzreglement rechtsgültig 
Nachdem innert der Referendumsfrist vom 
18. November bis 27. Dezember 2021 keine Ur-
nenabstimmung verlangt wurde, ist das neue 
Feuerschutzreglement rechtsgültig. Es wird ab 
1. Januar 2022 angewendet. 
 
 

 

 

nesslau 

In uns selbst liegen die Sterne unseres Glücks  (Foto: Vreni Büchel) 
Bevor wir uns wieder den nüchternen Tagesgeschäften einer Gemeinde zuwenden, wünschen wir 
Ihnen mit diesen kurzen, aber treffenden Titelworten von Dichter Heinrich Heine ein glückliches, 
harmonisches und zufriedenes 2022! Mögen Ihre Wünsche und Hoffnungen in Erfüllung gehen und 
bleiben Sie gesund! 
 

Sondernutzungsplan «Verzicht Gewässerraumfestlegung Rainbach» 
Im letzten Mitteilungsblatt wurde der Sondernutzungsplan (SNP) «Verzicht Gewässerraumfestle-
gung Rainbach» vorgestellt und die Gelegenheit zur Mitwirkung eröffnet. Es sind keine Anträge ein-
gegangen, weshalb das Projekt zur öffentlichen Auflage bereit ist (siehe nachfolgendes Inserat auf 
der Innenseite). 
 

Mitteilungsblatt der Gemeinde Nesslau 
Mittwoch, 5. Januar 2022 

Ausgabe Nr. 1 / 2022 


